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Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisier-

te Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan

für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hin-

aus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die

Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entspre-

chen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Kon-

zerns?

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags die Geschäftsfüh-

rung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Für die Geschäftsführung

sowie den Aufsichtsrat liegen Geschäftsordnungen vor. Ein Geschäftsverteilungsplan

regelt die Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Organisationseinheiten der Ge-

sellschaft. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und

wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2021 fanden sechs Aufsichtsratssitzungen und drei Gesellschafter-

versammlungen statt. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz

3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die ehemalige Geschäftsführerin, Frau Annett Eckardt (bis 31.01.2021) ist auskunfts-

gemäß in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.
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Der neue Geschäftsführer (ab 01.02.2021), Herr Alexander Hilge, ist auskunftsgemäß

in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsor-

gan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses

aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit

langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die individualisierte Angabe der Vergütung der Organmitglieder (unter Namensnen-

nung jedes einzelnen Vorstandsmitglieds) ist gemäß § 285 Nr. 9 a) HGB nur für Vor-

stände börsennotierter Aktiengesellschaften vorgeschrieben. Daneben wird bezüglich

der Angabe des Geschäftsführergehalts von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4

HGB Gebrauch gemacht.

Im Bericht der überörtlichen Prüfung des Thüringer Rechnungshofes

(Prüfungszeitraum 2016 bis 2018) vom 05.08.2021 wurde der Gesellschafterin emp-

fohlen, die Höhe der Aufsichtsratsvergütungen auf ihre Angemessenheit zu prüfen. Ei-

ne entsprechende Anpassung auf der Grundlage dieser Empfehlung ist im Berichts-

zeitraum noch nicht erfolgt.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisati-

onsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkei-

ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprü-

fung?

Die Gesellschaft verfügt über einen Geschäftsverteilungsplan, aus dem Organisations-

aufbau, Arbeitsbereiche, Arbeitsabläufe (Prozessabläufe), Zuständigkeiten und Wei-

sungsbefugnisse ersichtlich sind. Ein weiterhin vorliegendes Organigramm wird monat-

lich aktualisiert. Zudem existieren Verfahrensbeschreibungen mit detaillierten Anwei-

sungen für die einzelnen Bereiche. 
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Des Weiteren liegt eine detaillierte und aktualisierte Unterschriften- und Vollmachten-

regelung als Weisung der Geschäftsführung vor.

Der Geschäftsverteilungsplan, die Dienst- und Arbeitsanweisungen, die Verfahrensbe-

schreibungen sowie die Unterschriften- und Vollmachtenregelungen werden regelmä-

ßig aktualisiert.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan ver-

fahren wird?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und

dokumentiert?

Für die Gesellschaft existiert ein schriftlich fixierter "Verhaltenskodex gegen Korrupti-

on". Der Verhaltenskodex richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-

sellschaft und enthält im Wesentlichen Leitsätze hinsichtlich des Verhaltens zur Vor-

beugung von Korruption sowie dem Verhalten von Vorgesetzten bei festgestellten Fäl-

len von Korruption. Zudem werden die Mitarbeiter durch den Verhaltenskodex für mög-

liche Anzeichen und Warnsignale (Indikatoren) für Korruption sensibilisiert.

Des Weiteren wurden von der Geschäftsleitung "Ethikregeln" für die Gesellschaft auf-

gestellt. Diese sind ebenfalls an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft

gerichtet und beschreiben die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen, die das Ver-

halten aller Beschäftigten in der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer arbeitsvertragli-

chen Leistungen und insbesondere im Verhältnis zu Geschäftspartnern der Gesell-

schaft bestimmen sollen.

Alle Mitarbeiter werden regelmäßig (jährlich) und tätigkeitsspezifisch zum Thema Kor-

ruptionsprävention und Ethikregeln sensibilisiert. Die Mitarbeiter bestätigen diese Un-

terrichtung jeweils schriftlich.
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-

scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung,

Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte

ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Gemäß § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags bedürfen wesentliche Entscheidungs-

prozesse (wie z. B. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksglei-

chen Rechten, Darlehensaufnahmen, Bestellung und Abberufung von Prokuristen oder

die Führung von Rechtsstreitigkeiten) der Geschäftsführung der Zustimmung des Auf-

sichtsrats.

Zudem regelt die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung die durch die Gesell-

schafterversammlung oder den Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschäftsvorfälle.

Verfahrensbeschreibungen liegen für sämtliche wesentlichen Entscheidungsprozesse

aller Geschäftsbereiche in schriftlicher Form vor.

Anhaltspunkte, dass nicht nach diesen Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen verfahren

wird, haben sich nicht ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücks-

verwaltung, EDV)?

Eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen erfolgt grundsätzlich in den jewei-

ligen Geschäftsbereichen. Mieterakten, Betriebskostenabrechnungen, Verträge und

die Dokumentation der Grundstücksverwaltung werden zudem digital im SAP-System

hinterlegt.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und

Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge

von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Gemäß Gesellschaftsvertrag hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen

Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgs-, Finanz-, Stellen- und Investitionsplan sowie
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die erforderlichen Nachträge aufzustellen und vor Beginn des betreffenden Geschäfts-

jahres dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzu-

legen.

Die KoWo verfügt über eine langfristige Unternehmensplanung

(Unternehmenskonzept) über einen Zeitraum von 20 Jahren. 

Wesentliche Inhalte der Unternehmensplanung sind:

 Darstellung der geplanten zukünftigen Entwicklung der einzelnen Wohnungsbestän-

de und daraus abgeleitet die Entwicklung des laufenden Geschäfts,

 Investitions- und Instandhaltungsplanung,

 Darlehensentwicklung und Beleihungskonzept sowie

 Darstellung finanzwirtschaftlicher Größen wie Plan-Bilanz, Plan- Gewinn- und Ver-

lustrechnung sowie Plan-Liquiditätsrechnung.

Das Planungswesen entspricht nach dem Ergebnis unserer Prüfung den Bedürfnissen

der Gesellschaft.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden durch einen Soll-Ist-Vergleich ermittelt und sind Bestandteil

des monatlichen Reportings an die Geschäftsleitung im Rahmen des internen Ma-

nagementinformationssystems. 

Darüber hinaus werden Soll-Ist-Vergleiche zu verschiedenen Kennzahlen dem Auf-

sichtsrat sowie ein Quartalsreport der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt vorge-

legt.

Die Wirtschaftspläne zur Beschlussfassung sowie die Nachträge werden dem Auf-

sichtsrat und der Landeshauptstadt Erfurt vorgelegt.
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c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe

und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des

Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Li-

quiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Das Finanzmanagement wird durch den Bereich Kaufmännische Dienstleistungen ge-

steuert und erfolgt auf Basis der vom Controlling (Bereich Kaufmännische Dienstleis-

tungen) erstellten Planungsrechnungen. Darüber hinaus wird monatlich eine Analyse

des Liquiditätsstatus durchgeführt.

Auf Grundlage der jährlichen Analyse des Darlehensportfolios (ausschließlich Kredit-

verbindlichkeiten) erfolgt eine regelmäßige Aktualisierung des Beleihungskonzeptes,

welches in die langfristige Unternehmensplanung einfließt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und

haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht

eingehalten worden sind?

Die Aufgaben des Cash-Managements (alle Maßnahmen der kurzfristigen Finanzdis-

position) werden durch den Bereich Kaufmännische Dienstleistungen wahrgenommen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, dass die hier-

für geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt

werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende

Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Monatlich werden anhand der auf den Mietverträgen hinterlegten Stammdaten, Kondi-

tionen und Buchungsklauseln, die vertraglich vereinbarten Mieten als Forderungen aus

Vermietung und Verpachtung für alle aktiven Verträge systemseitig gebucht. 
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Ein automatisches Mahnwesen ist eingerichtet. Individuelle Erfordernisse können

durch gesonderte Steuerungsinstrumente (z.B. Mahnsperren) berücksichtigt werden.

In der Verfahrensbeschreibung zum Forderungsmanagement sind alle erforderlichen

Arbeitsschritte und Maßnahmen definiert und dokumentiert.

Zuständig für die Bearbeitung der Mietrückstände sind die jeweiligen Kundenbetreuer.

Diese entscheiden über die einzuleitenden Maßnahmen und werden durch den Leiter

Kundenbetreuung überprüft und überwacht. Grundlage hierfür bilden die monatlichen

Auswertungen der Mietforderungen je Kundenbetreuer.

Nach einer erfolgten Zahlungserinnerung und einer sich anschließenden ersten Mah-

nung werden durch die KoWo Mietergespräche angeboten. Dabei werden neben mög-

lichen Zahlungsvereinbarungen auch Kontakte zu sozialen Einrichtungen und Bera-

tungsstellen geknüpft. Soweit Mieter auf die umfangreichen Angebote nicht reagieren,

wird letztmöglich ein Inkassounternehmen eingeschaltet.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und

umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Das Controlling ist dem Bereich Kaufmännische Dienstleistungen zugeordnet.

Schwerpunkte des Controllings für das Geschäftsjahr 2021 waren:

 Beurteilung hinsichtlich Berichtswesen (Monats- und Quartalsberichte),

 Mittelfristige Unternehmensplanung mit Wirtschaftsplan 2022 und erste Fortschrei-

bung des Wirtschaftsplans 2021,

 Statistiken für Banken, Ämter, Verbände,

 Weiterentwicklung des Berichtswesens sowie

 Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Nach unseren Feststellungen umfasst das Controlling alle wesentlichen Unterneh-

mensbereiche.
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Über-

wachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesent-

liche Beteiligung besteht?

Die KoWo Bau & Service GmbH, Erfurt, ist die einzige Tochtergesellschaft der KoWo.

Nach unseren Feststellungen ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen die Pla-

nung und Steuerung der Tochtergesellschaft.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale defi-

niert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken

rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsleitung hat nach Art und Umfang Risikofrühwarnsignale definiert und

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er-

kannt werden.

Die organisatorischen Regelungen und Maßnahmen des Risikomanagementsystems

sind im Risikomanagementhandbuch schriftlich dokumentiert.

Im Rahmen der Berichterstattung kommt das Softwaremodul "RiskMonitor™Report"

der PricewaterhouseCoopers Unternehmensgruppe zum Einsatz.

Verantwortlich für den Bereich des Risikomanagementsystems ist ein zentraler Risiko-

manager. Dieser erstellt auf Grundlage der monatlichen Risikomeldungen der Be-

reichsrisikomanager, eine zusammenfassende Berichterstattung zum Risikomanage-

ment an die Geschäftsführung.

Ein Compliance-Management-System (CMS) ist in das Softwaremodul "RiskMonitor™

Report“ integriert. Die Grundlagen des Compliance-Management-Systems sind die

geltenden Verhaltensregeln der KoWo, die verbindliche Regeln für den Umgang und

das Handeln mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern festlegen. 
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b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt

werden?

Nach unserer Feststellungen reichen die Maßnahmen aus und sind geeignet, ihren

Zweck zu erfüllen. Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte erge-

ben, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Dokumentation der Maßnahmen erfolgte ausreichend im Risikohandbuch bzw.

Softwaremodul "RiskMonitor™Report".

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch

mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und

Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden entsprechend den Festlegungen im Ri-

sikohandbuch mit den aktuellen Geschäftsprozessen abgestimmt. Die Aktualisierung

im Rahmen einer Risikoinventur erfolgt planmäßig einmal jährlich.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Entsprechend der vom Aufsichtsrat beschlossenen Anlagestrategie ("Sicherheit vor

Rendite") werden keine derartigen Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte,

Optionen und Derivate eingesetzt. Die Wiedergabe und Beantwortung der folgenden

Fragen des Fragenkreises 5 entfällt deshalb.
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6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende In-

terne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder

wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine unternehmenseigene Interne Revision ist nicht eingerichtet. Aufgaben der inter-

nen Revision werden extern von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unterneh-

men/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Gesamtverantwortung für die Interne Revision obliegt der Geschäftsführung. Inter-

ne Revisionsleistungen werden auf Grundlage eines Revisionsplans durch Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften erbracht. Die Berichterstattung erfolgt direkt an die Geschäfts-

führung. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte hinsichtlich der

Gefahr von Interessenkonflikten festgestellt.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revisi-

on/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich mit-

einander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug)

organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal

über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsbe-

richte vor?

Wesentliche Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision waren im Geschäftsjahr

2021:

 Sollstellung von Mieten, Erfassen von anderen Forderungen aus der Vermietung,

 Gewährung Mietminderungen,

 Gewährleistung, Gewährleistungseinbehalte, Bürgschaften,
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 EDV-Prüfung hinsichtlich Einhaltung der Anforderungen des Service Level Agree-

ment des IT-Dienstleisters,

 Abrechnung Kleinstaufträge (< 1.200 €),

 Berechtigungskonzept SAP,

 Lohn- und Gehaltsabrechnung,

 Stammdatenpflege im Zusammenhang mit Grundstücken,

 Neuvermietung,

 Versicherungsschäden,

 Berichterstattung an den Aufsichtsrat.

Schriftliche Revisionsberichte werden erstellt, aber lagen zum Prüfungszeitpunkt (mit

Ausnahme bezüglich der Berichterstattung an den Aufsichtsrat, der Sollstellung von

Mieten sowie Lohn und Gehalt und Neuvermietung) noch im Entwurfsstatus vor.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer

abgestimmt?

Die Prüfungsschwerpunkte der Internen Revision für das Jahr 2021 wurden mit uns als

Abschlussprüfer abgestimmt.

Im Bericht der überörtlichen Prüfung des Thüringer Rechnungshofes

(Prüfungszeitraum 2016 bis 2018) vom 05.08.2021 wurde darauf hingewiesen, dass in

mehreren Fällen, die für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 geplanten Prüfungen in das

Folgejahr verschoben wurden.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt

und um welche handelt es sich?

Bemerkenswerte Mängel hat die Interne Revision in 2021 nicht aufgedeckt.
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f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der

internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revi-

sion/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Empfehlungen werden durch die entsprechenden Bereiche der Gesellschaft kritisch

geprüft und soweit möglich, sinnvoll umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt grundsätzlich

durch Einarbeitung der Empfehlungen in die Sollprozesse und Verfahrensbeschreibun-

gen der einzelnen Geschäftsbereiche. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird

durch die Interne Revision grundsätzlich im Rahmen einer Nachschauprüfung im Fol-

gejahr kontrolliert.

Im Bericht der überörtlichen Prüfung des Thüringer Rechnungshofes

(Prüfungszeitraum 2016 bis 2018) vom 05.08.2021 wurde darauf hingewiesen, dass es

bei den Nachschauen wiederholt unerledigte Feststellungen, auch über mehrere Jahre

hinweg, gab. Daraus ergaben sich jedoch keine weiteren materiellen Feststellungen.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,

Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-

wachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Über-

wachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen

nicht eingeholt worden ist?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des

Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Nach unseren Feststellungen und den uns erteilten Auskünften wurden keine Kredite

an die Geschäftsführung oder das Überwachungsorgan gewährt.
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß-

nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen

vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht

mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden

Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Bericht der überörtlichen Prüfung des Thüringer Rechnungshofes

(Prüfungszeitraum 2016 bis 2018) vom 05.08.2021 wurde darauf hingewiesen, dass in

den Vorjahren die Feststellung der Wirtschaftspläne teilweise verspätet durch die Ge-

sellschafterversammlung beschlossen wurde. Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2016

bis 2018 wurden von Geschäftsführung und Aufsichtsrat innerhalb der festgelegten

Fristen erstellt. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde fristgerecht in der Gesellschafterver-

sammlung am 07.09.2020 beschlossen. 

Darüber hinaus haben sich keine diesbezüglichen Anhaltspunkte ergeben.

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,

immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisie-

rung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung der Investitionen und deren Genehmigung erfolgt generell im Rahmen der

vorgelegten Wirtschaftspläne oder über separate Beschlüsse des Aufsichtsrats.

Schwerpunkt der Investitionsplanung ist die nachhaltige Mieterbindung durch eine Ver-

besserung der Wohnqualität für die Bestandsmieter und die Steigerung des Neuver-

mietungserfolges.
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Vor Durchführung von Investitionsmaßnahmen werden die einzelnen Investitionen

nach unseren Prüfungsfeststellungen auf Rentabilität, Finanzierbarkeit und Risiken

überprüft und vom Aufsichtsrat bestätigt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preis-

ermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des

Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken

oder Beteiligungen)?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen lau-

fend überwacht und Abweichungen untersucht?

Im Rahmen eines monatlichen Controllingberichts werden die Maßnahmen überwacht

und die Ursachen für Abweichungen untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen

ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Wirtschaftsplan 2021 (1. Fortschreibung) waren Investitionen (aktivierungspflichtige

und nicht aktivierungsfähige Maßnahmen einschließlich Brandschutzmaßnahmen) von

EUR 23,3 Mio. vorgesehen.

Insgesamt sind für das Geschäftsjahr Aufwendungen von rd. EUR 17,0 Mio. angefal-

len. Kostenüberschreitungen waren 2021 nicht zu verzeichnen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge

nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
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9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen

(z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Diesbezügliche Anhaltspunkte ergaben sich nicht.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkur-

renzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden Konkurrenzan-

gebote eingeholt.

Die Vergaberegelungen sind in den Verfahrensbeschreibungen der Gesellschaft gere-

gelt, bspw. sind für die Darlehensaufnahmen in der Regel drei Konkurrenzangebote

einzuholen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Dem Aufsichtsrat wird in regelmäßigen Sitzungen in mündlicher und schriftlicher Form

Bericht erstattet. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage

des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-

/Konzernbereiche?

Die uns im Rahmen der Prüfung vorgelegten schriftlichen Berichte vermitteln einen zu-

treffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und die wichtigsten

Unternehmensbereiche.
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und

zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder

nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehl-

dispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berich-

tet?

Der Aufsichtsrat wurde über wesentliche Geschäftsvorgänge zeitnah und angemessen

unterrichtet.

Im Rahmen unserer Prüfung wurden uns keine Anhaltspunkte dafür bekannt, dass un-

gewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle

sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vorlagen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsor-

gan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Themen, über die auf besonderen Wunsch berichtet wurde, gab es nicht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90

AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend

war?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt verein-

bart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwa-

chungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht bei der Allianz Versicherungs - Aktiengesellschaft.

Versichert ist die Tätigkeit des Geschäftsführers, der Prokuristen sowie des Aufsichts-

rats. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart. Inhalte und Konditionen der Versicherung

wurden mit dem Überwachungsorgan erörtert. 
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g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-

chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan

offengelegt worden?

Auskunftsgemäß wurden der Geschäftsleitung oder dem Aufsichtsrat in 2021 keine In-

teressenkonflikte gemeldet. 

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermö-

gen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang besteht

nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Derartige Feststellungen wurden während der Prüfung nicht getroffen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich

zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der

Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-

quellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentli-

chen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Wir verweisen dazu auf die Ausführungen im Lagebericht der Gesellschaft. 
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b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der

Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Beantwortung der Frage entfällt, da kein Konzernabschluss vorliegt.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich

Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,

dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers

nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft erhielt im Berichtsjahr Fördermittel von der Stadtverwaltung Erfurt,

Amt für Soziales und Gesundheit, im Wesentlichen für die Betreuung von Menschen in

besonderen Lebenslagen (TEUR 253).

Anhaltspunkte, dass damit verbundene Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet

wurden, haben sich nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-

ausstattung?

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung)

mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Gewinnverwendungsvorschlag (Einstellung in die Anderen Gewinnrücklagen) ist

mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Auf den mittelfristig entste-

henden Finanzmittelbedarf zur Sanierung der Objekte wird hingewiesen.
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14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernunternehmen zusammen?

Zur Aufgliederung des Betriebsergebnisses verweisen wir auf unsere Ausführungen

zur Ertragslage im Prüfungsbericht und die Ausführungen im Lagebericht der Gesell-

schaft.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Rückstellungen in Höhe von TEUR 660 aufgelöst, Zu-

schreibungen zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 478 vorgenommen und Buch-

gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von TEUR 269 erzielt. Auf-

grund der Einschränkungen durch die anhaltende Corona-Pandemie konnten geplante

Instandhaltungsmaßnahmen teilweise nicht durchgeführt werden. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-

tungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaf-

tern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Diesbezügliche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Im Bereich der Wohnungswirtschaft sind keine Konzessionsabgaben zu zahlen.
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15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von

Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine verlustbringenden Geschäfte, die für die

Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, festgestellt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um

welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Beantwortung der Frage entfällt, da keine verlustbringenden Geschäfte festgestellt

wurden.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Er-

tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Beantwortung der Frage entfällt, da kein Jahresfehlbetrag entstanden ist.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragsla-

ge des Unternehmens zu verbessern?

Zur Verbesserung der Ertragslage werden folgende strategische Ziele weiter verfolgt:

 Stetige Weiterentwicklung der Kundenorientierung,

 Verbesserung des Zustands der Immobilien zur Sicherung der Marktfähigkeit,

 Permanente Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation (Industrialisierung der

internen Prozesse),

 Fortlaufende Verbesserung der Unternehmenssteuerungsinstrumente,
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 Erfolgsorientierte Personalentwicklungs-, Vertriebs-, Führungs- und Weiterbildungs-

maßnahmen sowie

 Aufbau eines Immobilienkompetenz- und Dienstleistungszentrums.
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